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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls in der Regel - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst.
d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführerin hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 2 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2.1
Über offensichtlich begründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit
Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden
(Art. 111 Bst. e AsylG). Vorliegend, wie nachfolgend aufgezeigt wird, handelt es sich um
eine solche offensichtlich begründete Beschwerde, weshalb der Beschwerdeentscheid nur
summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG).

E. 2.2
Auf die Durchführung eines Schriftenwechsels wurde im vorliegenden Verfahren im Sinne
von Art. 111a Abs. 1 AsylG verzichtet.

E. 3.1
Mit Beschwerde kann im Geltungsbereich des AsylG die Verletzung von Bundesrecht
(einschliesslich Missbrauch und Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige und
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106



Abs. 1 AsylG).

E. 3.2
Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das SEM ablehnt, das
Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), ist die
Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob
die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2012/4 E. 2.2
m.w.H.).

E. 4.1
Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in einen
Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- und
Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG). Zur
Bestimmung des staatsvertraglich zuständigen Staates prüft das SEM die
Zuständigkeitskriterien gemäss Dublin-III-VO. Führt diese Prüfung zur Feststellung, dass
ein anderer Mitgliedstaat für die Prüfung des Asylgesuchs zuständig ist, tritt das SEM,
nachdem der betreffende Mitgliedstaat einer Aufnahme oder Wiederaufnahme zugestimmt
hat, auf das Asylgesuch nicht ein.

E. 4.2
Die italienischen Behörden liessen das Übernahmeersuchen vom 3. Juli 2015 innert der in
Art. 25 Abs. 1 Dublin-III-VO vorgesehenen Frist unbeantwortet, womit sie die
Zuständigkeit Italiens implizit anerkannten (Art. 25 Abs. 2 Dublin-III-VO).

E. 4.3
Jeder Mitgliedstaat kann abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO beschliessen, einen
bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu
prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die
Prüfung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO; sog. Selbsteintrittsrecht).

E. 5.1
Der in Art. 29 Abs. 2 BV garantierte und unter anderem in den Art. 26-33 VwVG
konkretisierte Grundsatz des rechtlichen Gehörs umfasst das Recht, mit eigenen Begehren
angehört zu werden, Einblick in die Akten zu erhalten und zu den für die Entscheidung
wesentlichen Punkten Stellung nehmen zu können. Der Anspruch auf rechtliches Gehör
dient einerseits der Sachaufklärung und stellt andererseits ein persönlichkeitsbezogenes
Mitwirkungsrecht der Parteien dar. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs beinhaltet unter
anderem die Pflicht der Behörden, die Vorbringen des vom Entscheid in seiner
Rechtsstellung Betroffenen sorgfältig und ernsthaft zu prüfen und in der Entscheidfindung
zu berücksichtigen, was sich auch entsprechend in der Entscheidbegründung niederschlagen
muss (Art. 32 Abs. 1 und Art. 35 Abs. 1 VwVG).

E. 5.2
Einleitend ist festzuhalten, dass die Grundsätze des Anspruchs auf rechtliches Gehör auch
im Dublin-Verfahren - im Sinne des Verfahrens nach Art. 20 Abs. 1 Dublin-III-VO zur
Bestimmung des zuständigen Staates, das gewissermassen als in sich geschlossenes
(Teil-)Verfahren des gesamten Asylverfahren gesehen werden kann (vgl. Art. 2 Bst. d
Dublin-III-VO) - gelten.

E. 5.3



Die Vorinstanz unterlässt es in der angefochtenen Verfügung gänzlich auf die Vorbringen
der Beschwerdeführerin einzugehen. So bleibt die geltend gemachte Beziehung zu ihrem
langjährigen Lebenspartner, welche als das zentrale Sachverhaltselement - für das
Dublin-Verfahren als auch für ein allfälliges nationales Asylverfahren - bezeichnet werden
kann, in der Sachverhaltszusammenfassung und auch in den rechtlichen Erwägungen der
Verfügung komplett unerwähnt, weshalb davon auszugehen ist, dass dieses Vorbringen von
der Vorinstanz nicht sorgfältig und ernsthaft geprüft und auch in der Entscheidfindung nicht
berücksichtigt worden ist. Auch im Übernahmeantrag an die italienischen Behörden war
von der Partnerschaft nicht die Rede und die Beschwerdeführerin wurde als "single"
bezeichnet. Die Partnerschaft wurde aber bereits seit dem ersten Kontakt der
Beschwerdeführerin mit den Behörden mehrmals - auch neben ihren Vorbringen in der
Befragung - in den Akten festgehalten und erscheint dementsprechend offensichtlich.
Gemäss den Vorbringen der Beschwerdeführerin bestand die Lebensgemeinschaft bereits
vor der Flucht im Heimatland und ist somit klarerweise als dauerhaft zu bezeichnen,
weshalb der Lebenspartner gemäss Art. 2 Bst. g Dublin-III-VO als Familienangehöriger zu
qualifizieren wäre und die Asylverfahren im selben Mitgliedstaat durchzuführen wären
(Art. 11 Dublin-III-VO). In dem Sinne ist es für das Bundesverwaltungsgericht nicht
nachvollziehbar, weshalb das Dublin-Verfahren des Lebenspartners mit Verfügung vom 25.
August 2015 beendet, auf das Verfahren der Beschwerdeführerin allerdings zwei Wochen
später nicht eingetreten und sie nach Italien weggewiesen wurde. Eine Erklärung dafür kann
auch der angefochtenen Verfügung nicht entnommen werden, beschränkt sich diese beinahe
vollständig auf Textbausteine, ohne jeglichen Bezug zu den Vorbringen der
Beschwerdeführerin, weshalb neben der Pflicht der Berücksichtigung und Prüfung der
Parteivorbringen im Sinne von Art. 32 Abs. 1 VwVG auch die Begründungspflicht (Art. 35
Abs. 1 VwVG) als verletzt erachtet werden muss. Mit diesem Vorgehen verletzte die
Vorinstanz den verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör der
Beschwerdeführerin.

E. 5.4
Diese festgestellten Gehörsverletzungen können nicht auf Beschwerdeebene geheilt
werden, da das rechtliche Gehör einerseits bereits vor Stellung des Gesuchs an den
Dublin-Staat, im Verfahren nach Art. 20 Abs. 1 Dublin-III-VO zur Bestimmung des
zuständigen Mitgliedstaates, gewährt werden muss und so der Verfahrensschritt nicht
nachgeholt werden kann und andrerseits eine Heilung aufgrund der ausserordentlichen
Schwere der Gehörsverletzungen ohnehin ausser Betracht fällt (vgl. BVGE 2012/24 E. 3.4).

E. 6.1
Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen. Die angefochtene Verfügung ist aufzuheben
und die Sache zur Gewährung des rechtlichen Gehörs, zur vollständigen Abklärung des
Sachverhaltes und zur Neubeurteilung an das SEM zurückzuweisen.

E. 6.2
Das Beschwerdeverfahren ist mit vorliegendem Urteil abgeschlossen, weshalb sich der
Antrag auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung sowie das Gesuch um Verzicht auf die
Erhebung eines Kostenvorschusses als gegenstandslos erweisen.

E. 7
Bei diesem Verfahrensausgang sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG).
Der Antrag auf Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung wird mit dem vorliegenden



Urteil gegenstandslos.

E. 8
Der vertretenen Beschwerdeführerin ist angesichts ihres Obsiegens in Anwendung von Art.
64 Abs. 1 VwVG und Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten
zuzusprechen. Eine Kostennote wurde bisher nicht zu den Akten gereicht. Auf das
Nachfordern einer solchen kann indes verzichtet werden, da sich der notwendige
Vertretungsaufwand aufgrund der Akten hinreichend zuverlässig abschätzen lässt. Gestützt
auf die in Betracht zu ziehenden Bemessungsfaktoren (Art. 9-13 VGKE) ist der
Beschwerdeführerin zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 500.-
zuzusprechen. (Dispositiv nächste Seite)
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